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1. Lagebericht

1.1 Überblick - Kurzfassung für eilige Leser*innen 

Es folgen einige markante Daten zum Jahresabschluss, ohne auf die Darstellung der Vermögen-, 
Finanz- und Ertragslage im Einzelnen einzugehen. Der Erläuterungen folgen im weiteren Lagebericht 
und im Anhang zum Jahresabschluss. 

� Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4,0 Mio. € ab.  
� Das ist das vierte Jahr in Folge, in dem ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wird. Der vorgetrage-

ne Jahresfehlbetrag von 2018 in Höhe von 109,9 Mio. € wird weiter auf 25,4 Mio. € reduziert.  
� Die Abschreibungen belaufen sich 2019 auf 55,2 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen für Investitio-

nen in Höhe von 123,7 Mio. € gegenüber.  
� Das Eigenkapital ist um 4,2 Mio. € auf 296,9 Mio. € angestiegen, die allgemeine Rücklage bleibt 

konstant bei 317,0 Mio. €. 

1.2 Einleitung 

Gemäß § 95m Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde „...zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebe-
richt beizufügen“. 

Der in diesem Zusammenhang zu erstellende Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und über Vorgänge von be-
sonderer Bedeutung berichten. Er soll außerdem eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthalten und auf die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde eingehen. Damit sind die Inhalte des Lageberichts grob umrissen. 
Form, Gliederung und Detaillierungsgrad sind hingegen nicht explizit vorgegeben. Der hier vorgelegte 
Lagebericht nimmt die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Sachverhalte in den Blick. 

Soweit im Folgenden auf Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um fortgeschriebene An-
sätze, also um die Haushaltsplanansätze 2019 zuzüglich übertragener Ermächtigungen (Reste) aus 
2018. 

1.3 Jahresergebnis 

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4,0 Mio. € 
ab. Gegenüber der Planung 2019 mit einem Fehlbetrag von 6,5 Mio. € bedeutet dies eine Verbesse-
rung von 10,5 Mio. €, gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von 80,5 Mio. €. 

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr und 
Plan entwickelt haben. 

Mio. € Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Diff. Plan 
Diff. Plan 

(%) 

Erträge 1.097,7 1.039,1 1.072,2 33,1 3,2 

Aufwendungen 999,0 1.032,4 1.057,7 25,3 2,5 

Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit 98,7 6,7 14,5 7,8 116,2 

Finanzergebnis -14,2 -13,3 -10,5 2,7 -20,4

Jahresergebnis 84,5 -6,5 4,0 10,5 -160,6
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Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen führt in 2019 zu einem positiven Ergebnis aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,5 Mio. €. Damit wird das Planergebnis um 7,8 Mio. € übertroffen. 
Im Wesentlichen wird diese positive Planabweichung durch höhere Erträge in Höhe von 33,1 Mio. € 
(+3,2%) verursacht. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 80,5 Mio. € vermindert. Während auf der einen 
Seite Mindererträge in Höhe von 25,5 Mio. € verzeichnet werden mussten - hauptsächlich bedingt 
durch gesunkene Gewerbesteuereinnahmen, sind auf der anderen Seite die Aufwendungen um 58,7 
Mio. € gestiegen, größtenteils durch höhere Transferaufwendungen. 
 
Finanzergebnis 
 
Das negative Finanzergebnis in Höhe von -10,5 Mio. € (Plan: -13,2 Mio. €) ergibt sich aus Finanzer-
trägen von 1,2 Mio. €, denen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen von -11,7 Mio. € gegenüber-
stehen. Die Planerwartungen konnten damit um 2,7 Mio. € verbessert, das Vorjahresergebnis sogar 
um 3,6 Mio. € verbessert werden. 
 
Darstellung der Entwicklung des Jahresergebnisses gegenüber Vorjahr und Ansatz 
 
Nach Ergebnispositionen: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 Start- bzw. Zielwert Die Wasserfallgrafiken zeigen jeweils einen Start- und einen Zielwert in Form 
eines blaugefärbten Balkens. Die Effekte, die einen positiven Einfluss auf die 
Entstehung des Zielwertes haben, werden grün dargestellt, die negativen Effekte 
in rot. 

 Negativer Effekt 
 Positiver Effekt 

 
 
Die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich 2019 zu 2018 ist deutlich geprägt durch gesun-
kene Steuereinnahmen (-27,7 Mio. €) und niedrigere Zuwendungen von Bund und Land (-23,6 Mio. €). 
Zwar sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+26,3 Mio. €) höher ausgefallen als im Vor-
jahr, allerdings werden diese auch durch die höheren Transferaufwendungen (-20,7 Mio. €) und die 
gestiegenen Personalaufwendungen (-15,6 Mio. €) kompensiert. Zu den Vorjahresabweichungen der 
einzelnen Ergebnispositionen wird auf die jeweiligen Ausführungen in Kapitel 5.10 verwiesen. 
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Das gegenüber dem Planansatz positivere Jahresergebnis (+10,5 Mio. €) resultiert im Wesentlichen 
aus höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+23,5 Mio. €) sowie höheren Kostenerstattun-
gen und Kostenumlagen (+20,6 Mio. €). Auffallend sind auch hier die im Vergleich zum Plan deutlich 
niedrigeren Steuereinnahmen (-33,2 Mio. €). Zu den Planabweichungen der einzelnen Ergebnispositi-
onen wird auf die jeweiligen Ausführungen in Kapitel 5.10 verwiesen. 
 
Nach Budgets: 

 
 
Die Abweichungsanalyse des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr zeigt auf Budget- / Teilplan-
ebene in 2019 folgende Punkte auf: Der Großteil der Budgets weist einen Zuschussbedarf auf, wie 
bspw. die Innere Verwaltung (-9,9 Mio. €) und Sicherheit und Ordnung (-8,6 Mio. €). Auffällig ist hier-
bei der Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft mit einem Zuschussbedarf von 41,8 Mio. €. Ursäch-
lich sind hierfür die gesunkenen Steuereinnahmen, die diesem Budget zugeordnet sind. Das Budget 
Soziale Hilfen konnte als einziger Bereich eine Verbesserung um 7,5 Mio. € erzielen. 
 
Verwendung des Jahresüberschusses 
 
Im vierten Jahr in Folge konnte der vorgetragene Jahresfehlbetrag durch einen erzielten Jahresüber-
schuss in Höhe von 4,0 Mio. € reduziert werden. Der erzielte Jahresüberschuss 2018 hat den vorge-
tragenen Jahresfehlbetrag um 84,5 Mio. € auf den Stand von 25,4 Mio. € vermindert. Die allgemeine 
Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 
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Mio.€ 
Ist 

2017 
Ist 

2018 
Ist 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Anfangsbestand Allgemeine Rücklage 404,2 373,9 317,0 317,0 299,2 296,1 

Korrektur der Eröffnungsbilanz und 
Veränderungen des Eigenkapitals  6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inanspruchnahme der allg. Rücklage 
nach 5 Jahren für vorgetragene Fehl-
beträge -36,7 -56,9 0,0 -17,8 -3,2 0,0 

Endbestand Allgemeine Rücklage 373,9 317,0 317,0 299,2 296,1 296,1 

Anfangsbestand Ergebnisrücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zugang Ergebnisrücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Inanspruchnahme für Jahresfehlbe-
trag des VJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Endbestand Ergebnisrücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Jahresergebnis 28,0 84,5 4,0 0,5 0,9 3,5 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag -194,8 -109,9 -25,4 3,6 0,0 0,0 
 
 
1.4 Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage  
 
1.4.1 Ertragslage 
 
 

Mio. € 
Ist 

2018 
Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. Plan 
Diff. Plan 

(%) 

Erträge 1.097,7 1.039,2 1.072,2 33,0 3,2 

Aufwendungen 999,0 1.032,5 1.057,7 25,2 2,4 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 98,7 6,7 14,5 7,8 116,2 
 
Die Erträge sind 2019 im Vergleich zum Plan gestiegen (+33,0 Mio. €, +3,2 %), bei einer gleichzeitigen 
Erhöhung der Aufwendungen (+25,2 Mio. €, +2,4 %). Der anvisierte Überschuss aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit von 6,7 Mio. € konnte in 2019 mit 14,5 Mio. € mehr als verdoppelt werden. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 25,5 Mio. € gesunken. Zudem stiegen die Aufwendungen 
um 58,7 Mio. €. Daher verschlechtert sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber 
dem Vorjahr um 84,2 Mio. €. 
 
In den folgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüs-
selt. 
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Erträge:  
 

Mio. € 
Ist 

2018 
Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. 
Plan 

Diff. Plan 
(%) 

Steuern und ähnliche Abgaben 347,3 352,9 319,6 -33,2 -9,4 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 352,1 305,1 328,5 23,4 7,7 

Sonstige Transfererträge 22,0 18,4 22,6 4,2 22,5 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78,2 81,5 89,5 7,9 9,8 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 38,8 40,3 41,9 1,5 3,8 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 198,4 204,1 224,7 20,6 10,1 

Sonstige Erträge 59,5 35,9 45,0 9,2 25,6 

Aktivierte Eigenleistungen 1,4 1,0 0,4 -0,6 -60,4 

Bestandsveränderungen -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

Erträge 1.097,7 1.039,2 1.072,2 33,0 3,2 
 

 
 
Planvergleich: 
Im Vergleich zum Plan fielen die Erträge um 33,0 Mio. € höher aus (+3,2 %). Diese Steigerung resul-
tierte im Wesentlichen aus höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+23,4 Mio. €) sowie 
höheren Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+20,6 Mio. €). Hinsichtlich der steuerlichen Mehrer-
träge gibt es detailliertere Informationen in dem Kapitel 5.10.1 und zu den Kostenerstattungen in Kapi-
tel 5.10.6. 
 
Vorjahresvergleich: 
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge gesunken. Die Minderung in Höhe von 25,5 Mio. € kommt 
im Wesentlichen durch geringere Steuern und ähnliche Abgaben (-27,7 Mio. €) sowie Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen (-23,6 Mio. €) zustande. Gegenläufig hierzu sind die Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen um 26,3 Mio. € höher ausgefallen als im Vorjahr. Weitere Infos hierzu befinden sich 
im Kapitel 5.10.6.  
 

Steuern und 

ähnliche Abgaben

30%

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen

31%

Kostenerstattungen 

und Kostenumlagen

21%
Öffentl.-rechtl. 

Leistungsentgelte

8%

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte

4%

Sonstige Erträge

6%

Andere

18%

Ist 2019

9

JAHRESABSCHLUSS DER LANDESHAUPTSTADT KIEL ZUM 31.12.2019



Aufwendungen:  
 
 

Mio. € 
Ist 

2018 
Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. 
Plan 

Diff. 
Plan 
(%) 

Personalaufwendungen 252,2 266,4 267,9 1,4 0,5 

Versorgungsaufwendungen 27,6 27,5 30,3 2,8 10,2 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133,9 154,1 143,3 -10,8 -7,0 

Bilanzielle Abschreibungen 48,8 42,9 55,2 12,2 28,5 

Transferaufwendungen 382,4 391,4 403,1 11,7 3,0 

Sonstige Aufwendungen 154,1 150,1 157,9 7,8 5,2 

Aufwendungen 999,0 1.032,5 1.057,7 25,2 2,4 
 
 

 
 
 
Planvergleich: 
Auf der Aufwandsseite sind im Vergleich zum Plan Mehraufwendungen von 25,2 Mio. € zu verzeich-
nen (+2,4%). Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus höheren bilanziellen Abschreibun-
gen (+12,2 Mio. €) sowie höheren Transferaufwendungen (+11,7 Mio. €). Im Bereich der Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen geringer ausgefallen als erwartet (-10,8 
Mio. €). 
 
Vorjahresvergleich: 
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei allen Positionen Aufwandssteigerungen (+58,7 Mio. €). Die 
Personalaufwendungen steigen erwartungsgemäß verglichen zum Vorjahr um +15,6 Mio. € (+6,2%) 
an. Des Weiteren ist ein signifikanter Anstieg der Transferaufwendungen um +20,7 Mio. € (+5,4%) 
sowie der bilanziellen Abschreibungen um 6,3 Mio. € (+13,0%) zu verzeichnen. 
 
Die Aufwandspositionen sind ab Kapitel 5.10.11 des Anhangs detaillierter erläutert.  
  

Transfer-
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Fazit: 
 
Die Ertragslage der Landeshauptstadt Kiel hat sich 2019 gegenüber der Planung verbessert. Dies 
resultiert zu einem erheblichen Teil aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Kostenerstat-
tungen und Kostenumlagen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge gesunken, verursacht im We-
sentlichen durch weniger Steuereinnahmen. Die Aufwendungen sind gegenüber der Planung und im 
Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen. 
 
 
1.4.2 Vermögens- und Schuldenlage 
 
Das Vermögen der LH Kiel ist im Haushaltsjahr 2019 um 59,8 Mio. € gestiegen. Während das Anlage-
vermögen um 64,8 Mio. € zugenommen hat, ist das Umlagevermögen um 4,3 Mio. € gesunken. Beim 
Anlagevermögen ist der Bestand an Sachanlagen um 60,2 Mio. € angewachsen. Der größte Anteil 
davon entfällt mit 47,2 Mio. € auf Anlagen im Bau. Davon entfallen 15,1 Mio. auf den Neubau des RBZ 
Schützenpark, Gebäude C und 12,0 Mio. € auf das Industriegebiet Friedrichsort (Gelände Harder). Bei 
den bebauten Grundstücken im Bereich der kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude steigt der Bilanzwert u. a. bedingt durch die Investitionen in den Ankauf des Rathau-
ses in der Hopfenstraße, das Kieler Schloss und die Regionalleitstelle der Feuerwehr um insgesamt 
14,4 Mio. €. Die Entwicklung der Finanzanlagen ist geprägt durch die Bewegungen beim Eigenbetrieb 
Beteiligungen. Einerseits gibt es Zugänge durch die Eigenkapitalerhöhung beim Städtischen Kranken-
haus um 4 Mio. € und die Eigenkapitalzuführung an die KiWoG um 5 Mio. €, anderseits Abgänge in 
Höhe von 4 Mio. € durch Abschreibungen. Die liquiden Mittel haben sich insbesondere wegen des 
Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit um 4,1 Mio. € erhöht. Die Forderungen sinken um 
8,4 Mio. €.  
 
Die Vermögensstruktur ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  
 

Mio. € 31.12.2018 31.12.2019 +/- 

Vermögen 1.743,1 Anteil  
 

1.802,8 Anteil 59,8 
          

Anlagevermögen 1.514,2 86,9 %  1.579,0 87,6 % 64,8 

Immaterielle Vermögens-
gegenstände 

1,1 0,1 %  1,7 0,1 % 0,6 

Sachanlagen 1.405,8 80,7 %  1.466,0 81,3 % 60,2 

Finanzanlagen 107,3 6,2 %  111,3 6,2 % 4,0 

            

Umlaufvermögen 97,7 5,6 %  93,4 5,2 % -4,3 

Vorräte 0,6 0,0 %  0,6 0,0 % 0,0 

Forderungen 70,8 4,1 %  62,4 3,5 % -8,4 

liquide Mittel 26,2 1,5 %  30,4 1,7 % 4,1 

            

Rechnungsabgrenzung 131,2 7,5 %  130,4 7,2 % -0,7 
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Die Kapitalstruktur ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  
 

Mio. € 31.12.2018 31.12.2019 +/- 

Kapital 1.743,1  Anteil 
 

1.802,8 Anteil 59,8 
           

Eigenkapital 292,7 16,8 %  296,9 16,5 % 4,2 

Allgemeine Rücklage 317,0 18,2 %  317,0 17,6 % 0,0 

Sonderrücklage 1,0 0,1 %  1,3 0,1 % 0,3 

Ergebnisrücklage 0,0 0,0 %  0 0,0 % 0,0 

vorgetragener Jahresfehl-
betrag 

-109,9 -6,3 %  -25,4 -1,4 % 84,5 

Jahresüberschuss/ Jahres-
fehlbetrag 

84,5 4,8 %  4,0 0,2 % -80,5 

            

Sonderposten 318,5 18,3 %  319,2 17,7 % 0,7 

            
Fremdkapital 1.082,1 62,1 %  1.136,8 63,1 % 54,7 

Rückstellungen 479,0 27,5 %  495,9 27,5 % 16,9 

Verbindlichkeiten 603,1 34,6 %  640,9 35,5 % 37,8 

            

Rechnungsabgrenzung 49,8 2,9 %  49,9 2,8 % 0,1 

 
 
Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Er-
gebnisrücklage, dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum 
Bilanzstichtag 296,9 Mio. €. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 
16,5 %. Im Vergleich zum Vorjahr (16,8 %) ist sie leicht gesunken. Eine Eigenkapitalquote zwischen 
10 % und 20 % ist noch als befriedigend zu bewerten. Unter 10% ist sie nur noch ausreichend. Wird 
sie negativ, bedeutet dies die Überschuldung.  
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Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.136,8 Mio. €. Daraus resultiert im Verhältnis zur Bi-
lanzsumme eine Fremdkapitalquote von 63,1 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (62,1 %) eine 
leichte Steigerung. In der Privatwirtschaft ist ein Wert unter 67 % unproblematisch. Ein steigender 
Fremdkapitalanteil bedeutet in der Privatwirtschaft meist schwierigere Kreditaufnahmen mit steigen-
den Zinssätzen. Schwellenwerte für den öffentlichen Bereich sind nicht bekannt. Das Ziel sollte zu-
mindest sein, die Fremdkapitalquote nicht steigen zu lassen. Dies konnte 2019 aufgrund der gestie-
genen Pensionsrückstellungen und Kreditverbindlichkeiten nicht erreicht werden.  
 
Die Rückstellungen steigen um 16,9 Mio. €, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferück-
stellungen infolge der Besoldungserhöhungen. Die Altersteilzeitrückstellungen sinken weiter, da viele 
Altersteilzeiten auslaufen und nur wenige Altersteilzeiten neu vereinbart wurden. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Krediten erhöhen sich um 45,1 Mio. €, die Verbindlichkeiten aus Kassenk-
rediten sinken um 5,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung der übrigen Verbindlichkeiten sind 37,8 Mio. € 
mehr Verbindlichkeiten im Bestand als im Vorjahr.  
 
Nach der Haushaltsplanung 2020 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, wie nachfol-
gend dargestellt, infolge der zunehmenden Investitionstätigkeiten auch nach 2019 weiter stark anstei-
gen.  
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Die Kassenkredite werden sich in den Folgejahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:  
 
 

Jahr Änderung des Bestandes  
an Finanzmitteln  

(Finanzmittelsaldo) 
in Mio. € 

Kassenkredite am Jahresende 
in Mio. € 

2019  85,0 
2020 9,9 75,1 
2021 7,9 67,2 
2022 12,3 54,9 
2023 11,1 43,8 

 
 
Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln ergibt sich aus der Finanzplanung des  
Haushaltsplanes 2020.  
 

 

 
 
Fazit: 
 
Die Vermögenslage hat sich in Folge zunehmender Investitionstätigkeit und positiven Jahresüber-
schüssen der letzten Jahre verbessert. Die Kassenkredite werden weiter abgebaut. Die Folgejahre 
hingegen weisen nur noch geringe Jahresüberschüsse in der Planung aus. Das Eigenkapital steigt 
zum Bilanzstichtag auf 65,0 % des Eigenkapitals, das zu Beginn der Eröffnungsbilanz bilanziert wur-
de. Die Kassenkredite werden weiter abgebaut. Die hohe Investitionstätigkeit bedingt auch, dass die 
Kredite für Investitionen stark ansteigen. Mit 45,1 Mio. € ist dies in 2019 der stärkste Zuwachs seit 
Einführung der Doppik im Jahr 2009. Die Schuldenlage wird sich nach der Haushaltsplanung auch in 
den kommenden Jahren weiter verschlechtern.  
 
 
1.4.3 Finanzlage 
 
Die Finanzrechnung schließt 2019 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 34,5 Mio. € ab. Die-
ser Fehlbetrag resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
45,3 Mio. € sowie einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von -95,4 Mio. €. Der positive Saldo 
aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 38,7 Mio. € übersteigt den Finanzmittelfehlbetrag und er-
höht somit den Finanzmittelbestand um 4,1 Mio. €. Die Liquidität erhöht sich dadurch von 26,2 Mio. € 
im Vorjahr auf nunmehr 30,4 Mio. € in 2019. Ergänzende Hinweise hierzu finden sich in Kapitel 2.4 - 
Aktiva - Liquide Mittel.  
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Entwicklung der Finanzrechnung: 
 

Mio. € 
Ist 

2018 
Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. 
Plan 

Diff. 
Plan 
(%) 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.065,5 1.015,2 1.027,5 12,3 1,2 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -956,0 -983,7 -982,2 1,5 -0,2 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 109,5 31,5 45,3 13,8 43,6 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28,4 44,3 28,2 -16,0 -36,2 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -85,4 -228,0 -123,7 104,4 -45,8 

Saldo aus Investitionstätigkeit -57,0 -183,8 -95,4 88,3 -48,1 

Saldo aus fremden Finanzmitteln -0,8 0,0 15,6 15,6   

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 51,6 -152,2 -34,5 117,7 -77,3 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -66,2 137,2 38,7 -98,6 -71,8 

Änderung des Finanzmittelbestandes -14,5 -15,0 4,1 19,1 -127,5 

Anfangsbestand an Finanzmitteln 40,8 0,0 26,2 26,2   

Liquide Mittel 26,2 -15,0 30,4 45,3 -302,6 
 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 
 

  Einzahlungen aus… 
  (in Mio. €) 

Ist 
2018 

Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. 
Plan 

Diff. 
Plan 
(%) 

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen 18,2 37,0 18,9 -18,0 -48,7 

Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden 6,2 1,0 3,7 2,7 274,2 

Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen 0,2 0,0 0,1 0,1 183,9 

Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,1 0,1 9.036,8 

Rückflüssen von Ausleihungen  1,8 1,7 1,8 0,1 4,1 

Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2,1 4,6 3,6 -1,0 -22,0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28,4 44,3 28,2 -16,0 -36,2 
 
Die Abweichungen gegenüber dem Planansatz resultieren – wie schon in 2018 - hauptsächlich aus 
nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen, für die die entsprechenden Zuwendungen nicht abgefor-
dert werden konnten. Sie korrespondieren insoweit mit den entsprechenden Resten bei den Auszah-
lungen für Investitionstätigkeit. 
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Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen: 
 

  Auszahlungen für… 
  (in Mio. €) 

Ist 
2018 

Plan 
2019 

Ist 
2019 

Diff. 
Plan 

Diff. 
Plan 
(%) 

Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 5,1 20,8 7,1 -13,7 -66,0 

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2,3 27,7 1,7 -26,0 -93,9 

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7,3 26,6 9,0 -17,6 -66,3 

Erwerb von Finanzanlagen 7,7 16,8 9,1 -7,6 -45,6 

Baumaßnahmen 62,9 136,1 96,8 -39,3 -28,9 

Gewährung von Ausleihungen 0,2 0,1 0,0 -0,1 -100,0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85,4 228,0 123,7 -104,4 -45,8 
 
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit lagen 2019 mit insgesamt 123,7 Mio. € deutlich über dem 
Vorjahreswert, insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen. Die hohe Abweichung gegenüber dem 
fortgeschriebenen Planansatz ist darauf zurückzuführen, dass der Planansatz 2019 zu einem erhebli-
chen Anteil (98,0 Mio. €) aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Reste) besteht, die in 2019 
nicht vollständig in Anspruch genommen werden konnten. Am Ende des Jahres 2019 ist der Betrag 
mit rd. 98,0 Mio. € an Auszahlungsermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden, 
wieder angestiegen und bleibt somit auf einem hohen Niveau. Die wesentlichen von 2019 nach 2020 
übertragenen Ermächtigungen betreffen das Gas-Heizkraftwerk (16,8 Mio. €), den Grundstücks- und 
Gebäudeerwerb (10,4 Mio. €) sowie der kommunale Wohnungsbau (7,6 Mio. €).  
 
 
1.5 Analyse der Lage am Bilanzstichtag 
 
Kennzahlen dienen der Zusammenfassung von quantitativen Informationen für den inneren und inter-
kommunalen Vergleich und bilden die Grundlage für die Entscheidungsunterstützung, Steuerung und 
Kontrolle von kommunalen Maßnahmen.  
 
Der Gesetzgeber plant mit den neuen Erläuterungen zur GemHVO-Doppik Empfehlungen für die Nut-
zung von Kennzahlen für die Vermittlung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage für Schleswig-Holstein herauszugeben. Die 
Auswahl der bisher von der LH Kiel verwendeten Kennzahlen wurde mit dem Entwurf des Landes 
abgestimmt und die Darstellung im Lagebericht entsprechend angepasst. Die Vergleichbarkeit mit 
anderen Kommunen in Schleswig-Holstein soll damit erleichtert werden.  
 
 
1.5.1 Kennzahlen zur Ertragslage  
 
1.5.1.1 Aufwanddeckungsgrad 
 
Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. An-
zustreben ist ein hoher Aufwanddeckungsgrad. Eine Unterdeckung erfordert bei längerem Anhalten 
Sparmaßnahmen bzw. Ertragserhöhungen.  
 

Formel:  
(Erträge - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
99,7 % 101,4 % 102,9 % 108,3 % 100,4 % 
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Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge zurückgegangen und die Aufwendungen gestiegen. 
Dadurch sinkt der Aufwanddeckungsgrad.  
 
Folgende Erträge sind besonders zurückgegangen: 
 
•  - 34,2 Mio. € Gewerbesteuer 
•  - 12,1 Mio. € Fehlbetragszuweisungen 
•  - 12,0 Mio. € Gemeindeschlüsselzuweisung 
 
Auffallend gestiegen sind 
 
•  20,9 Mio. € Erstattungen vom Bund 
•    7,3 Mio. € Erstattungen vom Land 
 
Die höchsten Zuwächse bei den Aufwendungen gab es in folgenden Bereichen: 
 
•  20,7 Mio. € Transferaufwendungen 
•  18,3 Mio. € Personal- und Versorgungsaufwendungen 
•    9,5 Mio. € Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 
 
Der Aufwanddeckungsgrad verringert sich insgesamt betrachtet von 108,3 % auf 100,4 %. Die Erträge 
übersteigen noch die Aufwendungen. Damit können die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre weiter 
abgebaut werden. Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit schließt ab mit einem Überschuss von 
14,5 Mio. €. Das negative Finanzergebnis von 10,5 Mio. €, das wesentlich durch Zinsaufwendungen 
und die Verzinsung von Steuererstattungen geprägt wird, führt im Ergebnis dazu, dass ein Über-
schuss von 4,0 Mio. € ausgewiesen wird.   
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1.5.1.2 Steuerdeckungsgrad  
 
Der Steuerdeckungsgrad gibt an, zu welchem Teil die Kommune ihre Aufwendungen selbst decken 
kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein hoher Steuerdeckungsgrad gibt einen 
Hinweis auf die Steuerertragskraft der Kommune.  
 

Formel:  
Steuern und ähnliche Abgaben x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

 
 
Datenreihe:  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
22,7 % 29,3 % 30,2 % 34,2 % 29,9 % 

 
 

 
 

 
 
Die Steuerertragskraft sinkt durch den Rückgang der Gewerbesteuer von 34,2 % auf 29,9 %.  
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1.5.1.3 Allgemeiner Umlagendeckungsgrad 
 
Die Kennzahl offenbart, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist, um 
ihre Aufwendungen zu decken.  
 

Formel:  
Zuwendungen und allg. Umlagen x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

 
Datenreihe:  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
21,1 % 29,5 % 31,9 % 34,7 % 30,7 % 

 
 

 
 

 
 

Der Allgemeine Umlagendeckungsgrad sinkt im Jahr 2019 von 34,7 % auf 30,7 %. Ursache dafür sind 
im Wesentlichen geringere Gemeindeschlüsselzuweisungen von 12,0 Mio. € und geringere Fehlbe-
tragszuweisungen von 12,1 Mio. €. 
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1.5.1.4 Transferaufwandsquote 
 
Die Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ge-
samten Aufwendungen dar. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen 
zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen 
zählen hauptsächlich Aufwendungen für Sozialleistungen, aber auch alle Zuweisungen und Zuschüs-
se und die Gewerbesteuerumlage. 
 

Formel:  
Transferaufwendungen x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
26,9 % 37,6 % 38,1 % 37,7 % 37,7 % 

 

 
 

 
 
Die Quote hat sich mit 37,7 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Transferaufwendungen 
und die Gesamtaufwendungen sind in annähernd gleichem Umfang gestiegen. Der Anstieg der Trans-
feraufwendungen begründet sich in gestiegenen Zuschüssen u.a. an verbundene Unternehmen wie 
den ABK, das Theater und die RBZ (+ 6,2), an übrige Bereiche wie z. B. für Kindertageseinrichtungen 
(+ 5,8 Mio. €), Jugendhilfeleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (+ 5,6 Mio. €) und 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+4,0 Mio. €). An Gewerbesteuerumlage waren 
hingegen 10, 2 Mio. € weniger zu leisten.  
Der Einbruch der Quote in 2015 war bedingt durch die Migration der Stadtentwässerung und der damit 
ungewöhnlichen hohen Steigerung der Gesamtaufwendungen.  
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1.5.1.5 Personalintensität 
 
Die Personalintensität zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen. Für die 
Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogenen Aufwendungen einschließlich Rück-
stellungszuführungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen angesetzt.  
 

Formel:  

(Personal- und Versorgungsaufwendungen - Erträge  
aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- oder Altersteilzeitrückstellungen) x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
18,5 % 25,1 % 26,8 % 26,7 % 27,5 % 

 

 
 

 
Die um die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen bereinigten Personal- und Versor-
gungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Mio. € gestiegen. Dies begründet sich in 
tariflichen Lohnsteigerungen, neuen Planstellen, erhöhten Zuführungen in die Beihilferückstellung 
sowie niedrigeren Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber 2018. Die Perso-
nalintensität steigt von 26,7 % auf 27,5 %. 
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Fazit:  
 
Das Jahresergebnis ist weiterhin positiv, auch wenn der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr bedeu-
tend geringer ausfällt. Die Aufwands- und Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlech-
tert. Das liegt an den gesunkenen Erträgen, insbesondere bei den Steuereinnahmen und Zuweisun-
gen vom Land.  
 
Die Haushaltsplanung weist ab 2020 Überschüsse aus, die geringer ausfallen als 2019.  
 

 
 

 
Ein Anknüpfen an die Jahresüberschüsse der Jahre 2016-2019 wird in den Folgejahren ab 2020 
schwierig. Dazu sind die Abhängigkeiten von den Zuweisungen des Landes und der Konjunkturlage 
zu groß.  
 
 
1.5.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage 
 
1.5.2.1 Eigenkapitalquote I 
 
Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl gibt 
den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen 
Dritter finanziert wurde. Eine hohe Eigenkapitalquote kann ein Indikator für die „Gesundheit“ der 
Kommunalfinanzen darstellen. Sie wird stark durch die Erstbewertung des Vermögens in der Eröff-
nungsbilanz beeinflusst. Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei 
Veränderung der Bilanzsumme stabil bleiben, damit das Verhältnis der Finanzierung des Vermögens 
der Kommune durch Eigenkapital und Fremdkapital auch aus Gründen der Generationsgerechtigkeit 
gewahrt bleibt.  
 

Formel:  
Eigenkapital x 100 
Bilanzsumme 

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
9,7 % 10,4 % 12,1 % 16,8 % 16,5 % 
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Die Eigenkapitalquote fällt im Vergleich zum Vorjahr von 16,8 % auf 16,5 % leicht ab. Das Eigenkapi-
tal steigt durch den erzielten Jahresüberschuss geringfügig an, die Quote sinkt jedoch, weil die Bilanz-
summe stärker gestiegen ist als das Eigenkapital. Nach den derzeitigen Planungen werden in den 
Folgejahren weiter geringe Überschüsse erwartet.  
 
 
1.5.2.2 Eigenkapitalveränderungsquote 
 
Die Eigenkapitalveränderungsquote zeigt auf, wie sich das Eigenkapital seit der Eröffnungsbilanz ver-
ändert hat. Im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit sollte das Eigenkapital der Eröffnungsbi-
lanz zumindest erhalten werden. 
 

Formel:  
Eigenkapital (aktuelles Jahr)  x 100 
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)  

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
35,1 % 38,0 % 45,6 % 64,1 % 65,0 % 
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Nachdem sich das Eigenkapital von 2009 bis 2015 infolge der Jahresfehlbeträge kontinuierlich abge-
baut hatte, steigt es seit 2016 infolge der erzielten Jahresüberschüsse wieder an. Erreicht wurde bis 
zum 31.12.2019 wieder ein Stand in Höhe von 65,0 % des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz.  
 
 
1.5.2.3 Jahresüberschuss/-fehlbetragsquote 
 
Die Quote zeigt auf, wie sich das Jahresergebnis im Verhältnis zur allgemeinen Rücklage, der Ergeb-
nisrücklage und evtl. vorgetragener Jahresfehlbeträge der Kommune entwickelt. Bei einer Jahres-
überschussquote hat die Kommune Überlegungen hinsichtlich der Ergebnisverwendung anzustellen. 
Bei einer Jahresfehlbetragsquote müssen Überlegungen angestellt werden, wie eine Verbesserung 
der Ergebnisse erreicht werden kann.  
 

Formel:  
Jahresüberschuss/-fehlbetrag x 100 
Allgemeine Rücklage + Ergebnisrücklage - vorgetragene Jahresfehlbeträge 

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
-2,2 % 8,3 % 15,7 % 40,8 % 1,4 % 

 

 
 
Der Jahresüberschuss 2019 ist zwar deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr, aber er befindet sich 
noch im positiven Bereich. Seit 2016 werden Überschüsse erwirtschaftet. Die Überschüsse dienen 
dazu, das seit der Eröffnungsbilanz verzehrte Eigenkapital wieder aufzubauen. Zunächst werden die 
vorgetragenen Jahresfehlbeträge abgetragen. Anschließend wird die Ergebnisrücklage wieder aufge-
füllt.  
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1.5.2.4 Pro-Kopf-Verschuldung I 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung I gibt an, wie hoch jeder Einwohner mit den kommunalen Schulden aus 
Krediten für Investitionen belastet ist.  
 

Formel:  
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
Einwohnerzahl 

 
Einwohnerzahl zum 31.3.2019: 246.837 
 
Datenreihe: Angaben in € pro Einwohner  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
1.673 € 1.727 € 1.689 € 1.644 € 1.832 € 

 
Die Kredite für Investitionen sind 2019 gegenüber dem Vorjahr um 45,1 Mio. € gestiegen. Die Ein-
wohnerzahl ist von 247.622 auf 246.837 gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung I steigt damit erstmals 
seit 2016 wieder an.  
 
 
1.5.2.5 Pro-Kopf-Verschuldung II 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung II setzt das gesamte Fremdkapital ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Es 
umfasst die gesamten Verbindlichkeiten, Rückstellungen und die Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich. Enthalten sind insbesondere auch die Verbindlichkeiten, die sich aus der Errichtung der 
RBZs ergeben. 
 

Formel:  
Fremdkapital 
Einwohnerzahl 

 
Datenreihe: Angaben in € pro Einwohner  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
4.624 € 4.581 € 4.626 € 4.385 € 4.633 € 

 
 

 
 
Infolge der steigenden Verbindlichkeiten, insbesondere im Bereich der Kredite und der gesunkenen 
Einwohnerzahl erhöht sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung II.  
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1.5.2.6 Investitionsintensität 
 
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Ab-
schreibungen neue Investitionen gegenüberstehen und somit ob durch die Investitionstätigkeit ein 
Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist. Zur Ermittlung der Abschreibun-
gen des Anlagevermögens werden von den Gesamtabschreibungen die Abschreibungen auf Umlauf-
vermögen abgezogen. Um das Anlagevermögen zu erhalten und einen Substanzverlust zu vermei-
den, ist eine Investitionsquote von 100% notwendig. Regelmäßig ist ein Wert von mehr als 100 % zu 
erwarten, da sowohl die Anforderungen an das Anlagevermögen und auch die Preise für Investitions-
güter oft einer Steigerung unterliegen. Ein Kennzahlenwert unter 100 % könnte unproblematisch sein, 
wenn die Kommune zukünftig für die Aufgabenerfüllung weniger Anlagevermögen benötigt, z. B. auf-
grund des demografischen Wandels bei Kitas, Schulen etc. Anzumerken ist, dass Anlagen im Bau 
keiner Abschreibung unterliegen. Somit steigt das Vermögen in investitionsstarken Jahren grundsätz-
lich an.  
 

Formel:  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit x 100 
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, geleistete Zuwendungen 

 
 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
73,1 % 101,4 % 171,5 % 185,7 % 233,8 % 

 
 

 
 
Die Quote steigt im Jahr 2019 auf 233,8 %. Über den Zeitraum von 2015 bis 2019 betrachtet, wurde 
der Substanzverlust durch Abschreibungen infolge der Neuinvestitionen mehr als ausgeglichen.  
 
Fazit: 
 
Das Vermögen ist durch die Jahresüberschüsse der letzten Jahre und der zunehmenden Investitions-
intensität angewachsen. In den folgenden Jahren wird mit deutlich geringeren Jahresüberschüssen 
gerechnet. Inwieweit Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden können, hängt u. a. von den konjunk-
turellen Entwicklungen ab. Die Abschreibungen auf die Finanzanlage des EBK werden fortgesetzt. Die 
aktuelle Entwicklung des EBK zeigt weitere Defizite im Millionenbereich. Die Abschreibungen werden 
so lange fortgeführt bis der Bilanzgewinn aufgebraucht ist. Die Schuldenlage hat sich, gegenüber dem 
Vorjahr verschlechtert. Dies begründet sich im Anstieg der Rückstellungen und Kreditverbindlichkei-
ten. Für die Zukunft bleibt die Vermögens- und Schuldenlage in Anbetracht die hohen aufgelaufenen 
Schulden und der steigenden Verschuldung angespannt.  
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1.5.3 Kennzahlen zur Finanzlage 
 
1.5.3.1 Zinslastquote 
 
Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Aufwendungen wieder. Die Kennzahl 
zeigt kurzfristig und langfristig die Folgen und Auswirkungen von Kreditfinanzierungen auf. Je höher 
die Zinslast ist, desto weniger Gestaltungsspielräume bestehen für die Erbringung weiterer Leistungen 
durch die Stadt. 0 % stellt keine Belastung dar, 0-2% eine geringe Belastung, 2-5 % eine mittlere Be-
lastung, 5-8 % eine hohe Belastung und über 8 % eine sehr hohe Belastung, die einer Überschuldung 
gleichkommt. 
 

Formel:  
Zinsaufwendungen x 100 
Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 

 
Mit 1,0 % liegt zum 31.12.2019 eine geringe Belastung vor. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr um 
0,2 % gesunken. Ursächlich dafür sind die weiterhin anhaltenden niedrigen Zinsen und ein, auch 
durch den Landesrechnungshof bescheinigtes, gutes aktives Schuldenmanagement.  
 
1.5.3.2 Durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 
 
Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz wird über das Schulden-Portfolio-Management aus dem 
Schuldenverwaltungsprogramm KommInform ermittelt. Es handelt sich um den Durchschnittszinssatz 
aller Kommunaldarlehen der LH Kiel für Investitionen.  
 
Datenreihe: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
3,1 % 2,7 % 2,5 % 2,3 % 2,0 % 

 
 

 
Der Zinssatz ist von 2018 auf 2019 weiter gesunken.  
 
Fazit: 
 
Der Zinsaufwand hat sich trotz der steigenden Kreditverbindlichkeiten reduziert. Dies begründet sich 
durch die anhaltend niedrigen Zinsen und einem aktiven Schuldenmanagement. Problematisch wird 
die Situation erst, wenn die Zinssätze und die kreditfinanzierten Investitionen wieder steigen werden. 
Dann wird auch die Zinslast nachhaltig zunehmen.   
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1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung   
 
1.6.1 Internes Kontrollsystem (IKS) 
 
Das Amt für Finanzwirtschaft ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich. Diese Ver-
antwortung umfasst auch die Ausgestaltung, Implementierung, Aufrechterhaltung und Überwachung 
eines rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS). Ein rechnungslegungsbezogenes 
IKS soll sicherstellen, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge 
von Verstößen oder Irrtümern ist. Neben der Erstellung des Jahresabschlusses haben sich aufgrund 
neuer gesetzlicher Vorgaben und erheblich gestiegener Haftungsrisiken zusätzliche Handlungsfelder 
für die Implementierung eines IKS ergeben. Das betrifft die Risikofelder „Einführung der E-Rechnung“, 
„Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung“ und „Aufbau eines Tax Compliance Management 
Systems (TCMS)“.  
 
Aufstellung des Jahresabschlusses: 
Mit dem Ziel bisherige Organisationsstrukturen und Arbeitsprozesse zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses systematisch zu hinterfragen, gegebenenfalls effektiver zu gestalten sowie vorhandene 
Prozessrisiken zu erkennen wurde Ende 2019 mit der Erfassung, Beschreibung und Dokumentation 
der Prozesse im Amt für Finanzwirtschaft begonnen. Bei der Aufnahme und Visualisierung des Ge-
samtprozesses und der Teilprozesse zum Jahresabschluss wird das Amt für Finanzwirtschaft von 
einem  externen Berater unterstützt. Im  Rahmen der Prozessmodellierung mit Hilfe der Software 
PICTURE werden auf Teilprozessebene zusätzlich die Prozessschwächen und -risiken erfasst. Die 
festgestellten Risiken sollen im Anschluss analysiert, bewertet und in einer Risikomanagementsoft-
ware dokumentiert werden. Ziel ist es, zukünftig die wesentlichen Risiken durch Kontrollen, organisa-
torische Maßnahmen und schriftliche Regelungen zu minimieren. 
 
Einführung der E-Rechnung:   
Durch das E-Rechnungsgesetz sind alle Kommunen verpflichtet, bis zum 18.04.2020 die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen, um elektronische Rechnungen empfangen und weiterverarbeiten zu 
können. Die Landeshauptstadt Kiel hat entschieden, den elektronischen Rechnungsworkflow (eRWF) 
der Firma Axians-Infoma einzusetzen. Im Mai 2019 fand ein fachlicher Test des eRWF statt. Ziel des 
Tests war es festzustellen, ob der eRWF für einen Einsatz bei der Landeshauptstadt Kiel geeignet ist. 
Anhand ausgewählter Geschäftsvorfälle (Eingangsrechnungen), die auch mit dem RPA abgestimmt 
wurden, ist das System mit seinen Funktionalitäten getestet worden. Dabei sind die Anforderungen 
des IKS berücksichtigt worden. Pilotierungsverhindernde Fehler wurden im Rahmen des Fachtests 
nicht festgestellt, so dass eine Pilotierung im Echtbetrieb starten konnte. Ursprünglich sollte ab Sep-
tember 2019 in zwei Stufen in mehreren Fachämtern mit der Pilotierung des eRWF im Echtbetrieb 
begonnen werden. Dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Auch die Auswahl der Piloten im 
Echtbetrieb musste aufgrund der Einführung der E-Akte angepasst werden. Anfang November 2019 
hat nur noch das Amt für Finanzwirtschaft mit der Pilotierung des eRWF im Echtbetrieb begonnen. 
Eine Besonderheit dieser Pilotierung ist, dass der Oberbürgermeister einer fehlenden Trennung von 
Sachbearbeitung und Fachadministration zugestimmt hat. Dieser Zustand ist eine Übergangslösung 
und gilt nur für die Pilotierung. Für den Roll Out muss die nach Dienst- und Geschäftsanweisung für 
die Finanzbuchhaltung zwingend vorgesehene Funktionstrennung wieder umgesetzt werden. 
Der Einsatz des eRWF im Amt für Finanzwirtschaft hat zu ersten Anpassungen des Soll-Prozesses für 
die Eingangsrechnung – auch aus Sicht des IKS - geführt. Größere Probleme sind im Echtbetrieb 
bisher nicht entstanden, allerdings ist zu erkennen, dass für die Fachadministration bislang nicht ge-
nügend personelle Kapazitäten vorhanden sind. 
 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung: 
Seit dem 25.05.2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) wirksam. Gemäß der 
Datenschutzleitlinie der Landeshauptstadt Kiel vom 14.07.2017 ist ein Risikomanagement zu imple-
mentieren. Die 2018 begonnene stadtweite Bestandsaufnahme aller verarbeiteten Informationen in 
einem zentralen Kataster, dem sog. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, dauert an. Neben An-
gaben zu Zweck, Rechtsgrundlagen, Schutzbedarf und Sicherheitsmaßnahmen werden in dem Katas-
ter u.a. auch Schwachstellen und Sicherheitsvorfälle erfasst. Für die Priorisierung dieser Datenmen-
gen wurde mit dem Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel ein Verfahren entwickelt, das 
die Katastereinträge nach Sicherheitsvorfällen, Schwachstellen, Sicherheitsmaßnahmen, Schutzbe-
darfskategorien und Grad der Zielerreichung kategorisiert (Scoping). Ziel ist es, in den so priorisierten 
Organisationseinheiten eine Risikoanalyse aus Sicht des IKS durchzuführen.  
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Für die Umsetzung der DSGVO wurde im Amt für Finanzwirtschaft eine neue Planstelle eingerich-
tet. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten lag auf der Vervollständigung und Aktualisierung der Katasterein-
träge sowie auf der Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung zum Schutz personenbezo-
gener Daten bei der Beschaffung neuer Software. 
 
Aufbau eines Tax Compliance Management Systems (TCMS): 
Durch die Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand im Umsatzsteuergesetz gelten 
die juristischen Personen des öffentlichen Rechts seit dem 1. Januar 2017 grundsätzlich als Unter-
nehmer und unterliegen damit der Umsatzsteuerpflicht. Bei unrichtigen oder unvollständigen Steuerer-
klärungen drohen Bußgeld- und Strafverfahren wegen Steuerverkürzung. Vor dem Hintergrund der 
Verschärfung des Steuerstrafrechts und der zunehmend komplexeren Rechtslage wurde der Aufbau 
eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) in die Gesamtstrategie der Landeshauptstadt 
Kiel aufgenommen. Ein TCMS begrenzt die persönlichen Risiken der organisatorisch verantwortlichen 
Verwaltungsleitung und der operativ zuständigen Mitarbeiter*innen. Am 23.05.2019  startete das Pro-
jekt „Tax Compliance Management System“ mit Kick-off-Veranstaltungen für den Oberbürgermeister, 
die Dezernate, Ämter und Eigenbetriebe und mit Beteiligung von Rechtsamt, RPA, Fachbereich rech-
nungslegungsbezogenes IKS und IT. Die Projektleitung obliegt der Stabsstelle „Stadt als steuerpflich-
tige Körperschaft“. Die fachliche Begleitung erfolgt durch eine externe Beratung. 
In der ersten Projektphase erfolgte 2019 eine stadtweite Bestandsaufnahme der vorhandenen steuer-
lichen Prozesse. Dabei wurden auch bestehende Organisationsabläufe, Verantwortlichkeiten, Zustän-
digkeiten, festgestellte Schwachstellen sowie bereits vorhandene Kontrollmechanismen erfasst. Auf 
dieser Basis werden zurzeit die steuerlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und in einer Risi-
ko-Kontroll-Matrix dokumentiert. Aufgrund der Risikobewertung und der Erkenntnisse aus der Aufbau- 
und Funktionsprüfung werden Handlungsempfehlungen und Umsetzungsvorschläge für Prozessopti-
mierungen sowie für Maßnahmen zur Risikosteuerung erarbeitet. Diese werden im I. Quartal 2020 im 
Rahmen einer Abschlussveranstaltung vorgestellt. Parallel wird zudem ein TCMS-Handbuch mit we-
sentlichen Regelungen für die Landeshauptstadt Kiel erarbeitet. 
 
 
1.6.2 Auflösung des Regionalen Berufsbildungszentrum RBZ 1 Soziales, Ernährung und Bau 
zum 31.12.2018 und Neugründung der RBZ „Berufliche Schule am Königsweg“ und „Berufliche 
Schule am Schützenpark“ zum 01.01.2019 
 
Das RBZ 1 wurde nach Beschluss der Ratsversammlung vom 15.11.2018 nach § 96 i.V.m. § 61 Abs. 
1 SchulG in zwei berufliche Schulen geteilt. Dazu wurde das RBZ 1 zum 31.12.2018 aufgelöst und die 
Beruflichen Schulen am Königsweg und am Schützenpark zum 01.01.2019 neu gegründet. Rechts-
nachfolger des RBZ 1 zum 31.12.2018 ist die LH Kiel. Anlagen, Sonderposten, Forderungen, Verbind-
lichkeiten und liquide Mittel wurden zum 31.12.2018 in die städtische Bilanz übernommen und zum 
01.01.2019 wieder an die zwei neue gegründeten RBZ abgegeben. 
 
 
Dabei handelt es sich um folgende Werte in €: 
 
Bilanzposition Wert 
Anlagen 2.574.960,20 
Sonderposten 2.534.998,33 
Forderungen 130.020,62 
Verbindlichkeiten 120.242,84 
Liquide Mittel  634.431,32 

 
 
Die Verteilung erfolgte 2019 wie folgt in €: 
 
Bilanzposition RBZ am Königsweg RBZ am Schützenpark Gesamt 
Anlagen 193.734,70 2.381.225,50 2.574.960,20 
Sonderposten 202.849,99 2.332.148,34 2.534.998,33 
Forderungen 39.703,36 90.317,26 130.020,62 
Verbindlichkeiten 41.154,61 79.088,23 120.242,84 
Liquide Mittel 225.962,77 408.468,55 634.431,32  
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Die Finanzanlage am RBZ 1 wurde 2018 in Höhe von 70.649,50 € abgeschrieben. Neue Finanzanla-
gen sind 2019 entsprechend der Verteilung der Vermögenswerte gebildet worden. Nach Vorlage der 
Eröffnungsbilanzen der neu gegründeten RBZ werden die Finanzanlagen mit dem Eigenkapital der 
RBZ im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode abgeglichen und ggf. entsprechend angepasst.  
 
 
1.7 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung 
 
1.7.1 Risiken  
 
Die finanzwirtschaftliche Lage hatte sich mit den Abschlüssen der Jahre 2016 bis 2018 deutlich ver-
bessert. Zwar schließt auch das Jahr 2019 mit einem leichten Jahresüberschuss ab, doch bleibt dieser 
hinter den Vorjahren klar zurück. Ob es sich bei den letzten Jahren tatsächlich auch um eine nachhal-
tige Verbesserung handelt, müssen die kommenden Jahresergebnisse unter Beweis stellen. 
 
Dabei zeigen sich derzeit erhebliche Risiken mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für die Ergebnis-
lage nicht nur in dem kommenden Jahr sondern möglicherweise auch fortwirkend für mehrere Folge-
jahre. 
 
Die gegenwärtige Corona-Pandemie wird sich maßgeblich auf das Jahresergebnis 2020 auswirken. 
Nicht nur deutliche Mehraufwendungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr, zum Schutz vor Infekti-
on und der Versorgung erkrankter Personen, sondern auch die direkten und indirekten Auswirkungen 
der von Bund, Land und der Landeshauptstadt Kiel selbst ergriffenen Maßnahmen sowie deren Be-
wältigung werden das Jahresergebnis erheblich belasten. Hier geht es nicht nur darum, mit Bundes- 
und Landesmitteln den gesundheitspolitischen Herausforderungen und den wirtschaftlichen Heraus-
forderungen bei Unternehmen, Betrieben, Selbständigen etc. zu begegnen. Auch die Kommunen, die 
in der Corona-Krise direkt bei den Menschen und Unternehmen wirken, benötigen in dieser Situation, 
aber auch in der darauf folgenden Zeit weitere finanzielle Unterstützung. Derzeit lässt sich nicht ab-
schätzen, wie lange die Corona-Pandemie tatsächlich anhalten wird. Doch ist bereits jetzt klar, dass 
die Auswirkungen nicht nur das Jahr 2020 belasten werden, sondern die Auswirkungen auch in den 
Folgejahren gravierend spürbar sein werden. So ist für die Kommunen und somit auch für die Landes-
hauptstadt Kiel zukünftig mit deutlich geringeren Gewerbesteuer-Erträgen sowie deutlich geringeren 
kommunalen Anteilen an den Einkommensteuern und der Umsatzsteuer zu rechnen. Darüber hinaus 
wird aufgrund des zu erwartenden konjunkturellen Einbruchs auch wieder mit einer Zunahme der 
Empfänger sozialer Leistungen und von Bedarfsgemeinschaften zu rechnen sein. Gleichsam besteht 
das Risiko, dass Mittel des kommunalen Finanzausgleichs, die zur Finanzierung von Soziallasten 
beitragen sollen, aufgrund der auch bei Bund und Land wahrscheinlich einbrechender Erträge deutlich 
geringer als bisher ausfallen. Auch werden bei den Kommunalunternehmen und den kommunalen 
Beteiligungen wirtschaftliche Probleme wahrscheinlich sein, die sich in erhöhten Zuschussbedarfen 
wiederspiegeln werden. 
 
Unabhängig und losgelöst von den ohnehin schon gravierenden Effekten der Corona-Krise für das 
Jahr 2020 und die Folgejahre war bereits vor Ausbruch der Pandemie eine  Eintrübung der konjunktu-
rellen Lage festzustellen. Wesentliche Faktoren für diese Eintrübung kamen insbesondere aus der 
weltwirtschaftlichen Lage, die verstärkt durch wirtschaftspolitische Konflikte (Handelsbeschränkungen, 
Importzölle), vermehrten nationalistischen Tendenzen auf wichtigen Märkten und der Unsicherheit in 
Bezug auf den Brexit negativ beeinflusst wurde. Alleine schon diese Faktoren stellen ein nicht uner-
hebliches Risiko für die Nachhaltigkeit der finanziellen Situation der Landeshauptstadt dar. 
 
Maßgeblich für die finanzielle Situation der Landeshauptstadt Kiel nach der Corona-Pandemie wird die 
Ausstattung mit ausreichenden Finanzmitteln zur Erfüllung sowohl der Pflichtaufgaben als auch not-
wendiger freiwilliger Leistungen. Die Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt mit ihren eigenen Ein-
nahmen und Erträgen, aber auch die für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehende 
Höhe der Verbundmasse, damit auch der daraus auf Kiel entfallende Anteil, sowie weitere Möglichkei-
ten von Bund und Land zur finanziellen Mehrausstattung der Kommunen sind stark abhängig von der 
konjunkturellen Lage. Darüber hinaus zeigt sich gerade in Bezug auf den kommunalen Finanzaus-
gleich, dass die Umsetzung des in 2016 vom Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein getroffe-
nen Urteils durch das Land  - entgegen der bisherigen Einschätzung in den letzten Jahren als Chance 
- mittlerweile vielmehr ein Risiko für die Landeshauptstadt darstellt. Obwohl die Verbundmasse des 
kommunalen Finanzausgleichs geplant und deutlich erhöht wird, ist derzeit zu befürchten, dass hier 
für die kreisfreien Städte höchsten ein Status quo zu den bisherigen Mitteln in den Verhandlungen zu 
erzielen, wenn nicht sogar eine schlechtere Finanzausstattung zu befürchten ist. 
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Trotz der sich wahrscheinlich nicht erfüllenden Erwartungen der kreisfreien Städte an den „neuen“ 
Finanzausgleich, der sich ohnehin eintrübenden konjunkturellen Lage und den gravierenden Auswir-
kungen bleiben die großen Herausforderungen der Landeshauptstadt Kiel bestehen, wie bspw. 
 
•  die Betreuung und vor allem die Integration von Geflüchteten, anerkannten Asylbewerbern und 

geduldeter Menschen in den Lebensalltag (der Schwerpunkt verschiebt sich hier zunehmend in 
Richtung von wirksamen und engmaschigen Integrationsmaßnahmen), 

•  die Diskussion über hohe Stickoxid-Belastungen in Kiel, hier konkret am Theodor-Heuss-Ring 
und das Ergreifen umfangreicher Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung und weiterhin die 
Vermeidung etwaiger Fahrverbote, 

•  wirksame Maßnahmen zum Schutz des Klimas und zur Vermeidung eines weiteren Klimaan-
stiegs und  

•  die enge Verknüpfung der wirtschaftlichen Lage und Risiken der Stadt mit den Risiken des Ei-
genbetriebs Beteiligungen. Das Eigenbetriebsrisiko wird im Wesentlichen von der Stadtwerkedi-
vidende und vor allem dem geplanten Neubau eines Gasheizkraftwerk Gemeinschaftskraftwerkes 
für die GKK-Nachfolge geprägt. 

 
Weiterhin bestehen für die Landeshauptstadt allgemeinen finanziellen Risiken. Diese sind vor allem 
 
•  die Konjunkturabhängigkeit des größten Teils der städtischen Einnahmen, 
•  die Abhängigkeit vor allem von wenigen größeren Gewerbesteuerzahlern, die den Hauptanteil 

der Gewerbesteuererträge generieren, 
•  stark ansteigende Belastungen infolge der bisherigen und ggf. weiteren Flüchtlingszuströme, die 

von Land und Bund nicht ausreichend ausgeglichen werden, sowie die ungewisse Lage, wie sich 
die Flüchtlingssituation in 2019 und den Folgejahren weiterentwickeln wird, 

•  die Übernahme bzw. Erweiterung sogenannter freiwilliger Aufgaben durch die politische Ebene 
ohne eine gleichzeitige Beschlussfassung über kompensatorische Maßnahmen, 

•  zunehmende Aufgabenverlagerung von Bund und Land und/oder Übertragung neuer Aufgaben 
durch Bund und Land ohne entsprechende finanzielle Kompensation und Ausstattung (fehlende 
Konnexität), 

•  Tarif- und Besoldungserhöhungen, die nicht durch entsprechende Zuwächse bei den Erträgen 
ausgeglichen werden können, 

•  eine weitere Verschärfung der Gehaltsunterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und privater 
Wirtschaft, die um einen Attraktivitätsverlust zu vermeiden auszugleichen wäre, 

•  sprunghafte Veränderungen der Rückstellungen infolge von Besoldungsanpassungen, 
•  zu niedrig bewertete Pensionsrückstellungen, 
•  die hohe Schuldenlast in Verbindung mit dem Zinserhöhungsrisiko und  
•  hoher aufgelaufener Sanierungsstau aufgrund der Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel auf 

die absolut notwendige Höhe. 
 
Zur Identifizierung und zum Management bzw. zum Steuern von kommunalen Risiken wurde im Amt 
für Finanzwirtschaft bereits ein internes Kontrollsystem (IKS, siehe hierzu auch 1.6.1) mit dem 
Schwerpunkt Jahresabschluss implementiert. Hier ergeben sich aber zunehmend auch neue Risiko-
felder, die durch ein Risikomanagement abzudecken sind wie bspw. die Einführung der E-Rechnung, 
die Umsetzung EU-DSGVO oder die Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Zum 
IKS wird seit dem Jahre 2019 bei der Landeshauptstadt Kiel ein Tax Compliance Management Sys-
tem (TCMS) eingeführt, um speziell steuerrechtliche Risiken zu vermeiden. Im Bereich des IKS gibt es 
jedoch noch Optimierungsbedarfe, was bspw. die stadtweit durchgängige Organisation sowie die 
technische und personelle Umsetzung angeht. 
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1.7.2 Chancen 
 
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Kieler*innen steigt seit 2010 kontinuierlich 
an. Insgesamt waren zum zweiten Quartal 2019  rund 125.000 Menschen sozialversicherungspflichtig 
in Kiel beschäftigt - rd. 21.000 mehr als im Jahr 2010 (+21 %). Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl 
der Arbeitslosen um rd. 3.400 auf knapp 10.000 im zweiten Quartal 2019 ab. Durch die weitere Er-
schließung neuer Gewerbeflächen in Kiel und in Kooperation mit Kieler Umlandgemeinden, sowie mit 
dem Ausbau von in Kiel ansässigen Betrieben kann dieser Trend grundsätzlich nachhaltig unterstützt 
werden. Inwieweit und wie lange sich die gegenwärtige Corona-Pandemie auf die sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse und die Arbeitslosenzahlen strukturell auswirken wird, 
lässt sich derzeit nicht zuverlässig abschätzen.  
 
Die Landeshauptstadt Kiel ist eine dynamische Stadt. Neben dem ständigen Zuzug junger Menschen, 
die hier studieren oder eine Ausbildung absolvieren, werden auch neu entstehende Wohngebiete so-
wie Quartierentwicklungen wie bspw. der Kieler Süden oder das ehemalige MFG5-Gelände aber auch 
die Erschließung von weiteren Wohnbebauungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Wohnbauatlas-
ses zu einem weiteren Bevölkerungswachstum beitragen. Stadtentwickelnde Maßnahmen wie etwa 
der Holstenfleet oder die Hörn werden mit ihrem hohen Freizeitwert die Attraktivität Kiels noch weiter 
steigern. Zudem besteht die Chance neue, zukunftsträchtige Gewerbeunternehmen in Kiel, etwa in 
Friedrichsort, anzusiedeln. Als wachsende und für junge Menschen attraktive Stadt kann Kiel mittel- 
und langfristig mit tendenziell steigenden Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzaus-
gleich rechnen. Die andere Seite des Bevölkerungszuwachses und Kiel als wachsender Stadt ist aus-
reichend und bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in Kiel zur Verfügung zu stellen und die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Hier geht die Landeshauptstadt Kiel unter-
schiedliche Wege wie bspw. die Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum und die Gründung einer 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der Quartierentwicklung sowie der Verdichtung. 

 
Weiterhin werden seit 2019 und in den kommenden Jahren rund 400 Mio. € in die Innenstadtentwick-
lung investiert, davon rd. 360 Mio. € durch die Privatwirtschaft für den Bau von Geschäftshäusern, 
Wohnungen sowie modernen Einzelhandels-, Hotel- und Gastronomieflächen. Darüber hinaus werden 
rund 40 Mio. € in die Aufwertung der innenstädtischen Straßen und Plätze ausgegeben.  
 
Positive Entwicklungen auf die regionale Wirtschaft, die Stadtentwicklung und die Stadtgesellschaft 
werden von den neugegründeten Städtepartnerschaften wie zu San Francisco oder zu Aarhus erwar-
tet. 
 
Zukunftsthemen wie die Digitalisierung, Klimaschutz und die Verkehrswende werden von der Landes-
hauptstadt aktiv angegangen. In diesen Bereichen will die Landeshauptstadt Kiel eine Vorreiterrolle 
einnehmen. 
 
Im Bereich der Kinderbetreuung und der Bildung werden weiterhin Impulse gesetzt werden. Im Rah-
men der Neuordnung der Finanzierung der Kinderbetreuung muss nicht nur die Finanzierung des 
KiTa-Ausbaus und die Sicherung bzw. Steigerung der Betreuungsqualität umgesetzt werden, sondern 
gleichzeitig auch die finanzielle Belastung der Kommunen weiterhin auf ein Drittel der Aufwendungen 
reduziert und die Entlastung der Kommunen strukturell garantiert werden.  
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1.7.3 Prognosebericht 
 
Die Landeshauptstadt Kiel hat vom anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung und insbesondere nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 – anders als viele andere Kommunen – noch nicht ausrei-
chend profitieren können bzw. hatte gerade erst in den Jahren 2016 bis 2018 die ersten spürbaren  
Auswirkungen der konjunkturellen Stärkung verzeichnen können. Dennoch bleibt die Anzahl der Per-
sonen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II konstant hoch, die Gewerbesteuereinnahmen 
hängen in Kiel nach wie vor von einigen wenigen Unternehmen ab.  
 
Die Landeshauptstadt Kiel hat mit dem Haushaltsplan 2020 einen mit einem leichten Überschuss ab-
schließenden Haushalt und eine weiterhin positive Mittelfristplanung abgegeben und somit einen wei-
teren genehmigungsfreien Haushalt in Folge vorgelegt. Doch werden hier die gravierenden Auswir-
kungen, die die Bewältigung und die Maßnahmen in der Corona-Pandamie auf der kommunalen Ebe-
ne durch erhebliche Mindererträge, deutliche Mehraufwendungen sowie bisher nicht geplanten, zu-
sätzlicher Investitionen vor allem im Gesundheitsbereich und der Versorgungssicherheit zeigen wer-
den, in keiner Weise abgebildet.  
 
Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen – wie bspw. weiterhin zu erwartende ansteigende 
Personal- und Sozialtransferaufwendungen, Kosten für die Betreuung und Integration von Flüchtlin-
gen, geduldeten Geflüchteten und anerkannten Asylbewerbern oder der Kinderbetreuungsaufwand – 
denen sich der städtische Haushalt stellen muss, werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
aufgefangen und finanziert werden müssen. 
 
Eine den Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel angemessene Finanzausstattung ist ohnehin schon die 
Grundlage, die Defizite im Haushalt dauerhaft und nachhaltig abzubauen. Neben den eigenen Initiati-
ven sind daher auch substanzielle Hilfen von Bund und Land erforderlich. Nur so kann in Verbindung 
mit eigenen Konsolidierungsbemühungen der Stadt der erforderliche finanzielle Rahmen zur Wieder-
gewinnung eigener Gestaltungsspielräume geschaffen werden. Die Umsetzung des Urteils des Lan-
desverfassungsgerichts zum kommunalen Finanzausgleich trägt zu einer weiteren Stärkung der Fi-
nanzausstattung der Landeshauptstadt aber nach gegenwärtigem Stand ab 2021 nicht bei. Hier kann 
höchstens mit einer gleichbleibenden Finanzausstattung gerechnet werden. Bezieht man die Landes-
mittel, die an anderer Stelle nicht mehr den Kommunen zur Verfügung gestellt bzw. reduziert werden 
und stattdessen in die Verbundmasse verlagert oder hier nur teilweise kompensiert werden, mit ein, so 
steht die Landeshauptstadt nach der Reform des Finanzausgleichs sogar schlechter da als vorher. 
Zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf kommunaler Eben bedarf es aber viel-
mehr weiterhin einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung und Kompensationsleistungen für die 
kommunale Ebene. Die voraussichtlich über Jahre hinweg bei der Landeshauptstadt wirkenden Effek-
te aus Mindererträgen und womöglich langfristigen Mehraufwendungen können nicht alleine „wegkon-
solidiert“ werden. 
 
 
2. Bilanz 
 
Die Bilanz zum 31.12.2019 ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.  
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Bezeichnung 
Bilanzwerte zum 
31.12.2018 in € 

Bilanzwerte zum 
31.12.2019 in € 

  AKTIVA 1.743.059.856,92 1.802.830.909,19 

  1. Anlagevermögen 1.514.240.196,54 1.579.011.619,68 

01 1.1        Immaterielle Vermögensgegenstände 1.113.623,65 1.738.133,65 

02 - 09 1.2        Sachanlagen 1.405.794.388,26 1.465.989.284,41 

02 
1.2.1     Unbebaute Grundstücke und  grundstücks-

gleiche Rechte 
236.272.724,59 233.535.767,25 

021 1.2.1.1  Grünflächen 128.269.141,85 127.517.633,68 

022 1.2.1.2  Ackerland 7.287.161,26 7.228.455,78 

023 1.2.1.3  Wald, Forsten 55.702.847,47 55.849.108,12 

029 1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 45.013.574,01 42.940.569,67 

03 
1.2.2     Bebaute Grundstücke und   
             grundstücksgleiche Rechte 

374.969.152,29 396.306.953,53 

032 1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen 34.759.520,57 37.692.684,57 

033 1.2.2.2  Schulen 242.923.814,40 242.432.083,40 

031 1.2.2.3  Wohnbauten 12.621.024,90 15.935.755,04 

034 
1.2.2.4  kommunalnutzungsorientierte Dienst-, 
             Geschäfts- und Betriebsgebäude 

50.374.107,81 64.774.769,27 

035 
1.2.2.5  Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. 
             Betriebsgebäude 

34.290.684,61 35.471.661,25 

04 1.2.3     Infrastrukturvermögen 568.532.436,94 564.280.228,38 

041 
1.2.3.1  Grund und Boden des 
             Infrastrukturvermögens 

85.290.534,54 85.404.796,48 

042 1.2.3.2  Brücken und Tunnel 69.080.353,00 67.552.033,00 

043 
1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 
             Sicherheitsanlagen 

91.594,00 71.678,00 

044 
1.2.3.4  Entwässerungs- u. 
             Abwasserbeseitigungsanlagen 

226.918.234,00 228.086.685,00 

045 
1.2.3.5  Straßennetze  mit Wegen, Plätzen und 
              Verkehrslenkungsanlagen 

145.524.038,00 141.518.694,00 

046 1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 41.627.683,40 41.646.341,90 

05 1.2.4     Bauten auf fremdem Grund und Boden 8.564,00 7.031,00 

06 1.2.5     Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.371.743,51 3.420.262,58 

07 
1.2.6     Maschinen und technische Anlagen, 
             Fahrzeuge 

15.081.368,00 16.155.044,00 

08 1.2.7     Betriebs- und Geschäftsausstattung 58.482.730,36 55.997.389,76 

09 1.2.8    Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 149.075.668,57 196.286.607,91 

  1.3        Finanzanlagen 107.332.184,63 111.284.201,62 

10 1.3.1     Anteile an verbundenen Unternehmen 2.039.262,88 2.723.433,85 

11 1.3.2     Beteiligungen 0,00 0,00 

12 1.3.3     Sondervermögen 70.828.020,49 75.829.447,23 

13 1.3.4     Ausleihungen 18.874.157,84 17.109.090,92 

13- 
1.3.4.1  Ausleihungen an verbundene Unternehmen,  
             Beteiligungen, Sondervermögen 

4.586.798,35 4.021.346,00 

13- 1.3.4.2  Sonstige Ausleihungen 14.287.359,49 13.087.744,92 

14 1.3.5     Wertpapiere des Anlagevermögens 15.590.743,42 15.622.229,42 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Bezeichnung 
Bilanzwerte zum 
31.12.2018 in € 

Bilanzwerte zum 
31.12.2019 in € 

  2. Umlaufvermögen 97.652.857,13 93.395.813,47 

15 2.1.      Vorräte 606.149,66 625.554,82 

151 - 153 2.1.1     Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe 589.296,37 610.419,16 

1551, 
156  

2.1.2     unfertige Erzeugnisse, unfertige  
             Leistungen 

0,00 0,00 

1552, 
154 

2.1.3     fertige Erzeugnisse und Waren 16.853,29 
15.135,66 

 

157 - 159 
2.1.4     Geleistete Anzahlungen und sonstige  
             Vorräte 

0,00 0,00 

  
2.2        Forderungen und sonstige  
             Vermögensgegenstände 70.802.823,06 62.408.674,37 

161 
2.2.1     Öffentlich-rechtliche Forderungen aus  
             Dienstleistungen 

25.272.352,35 28.561.749,88 

169 
2.2.2     Sonstige öffentlich-rechtliche  
             Forderungen 

32.622.036,85 21.256.698,23 

171 
2.2.3     Privatrechtliche Forderungen aus  
             Dienstleistungen 

5.969.662,82 5.312.398,25 

179 2.2.4     Sonstige privatrechtliche Forderungen 1.854.184,47 2.474.162,59 

178 2.2.5     Sonstige Vermögensgegenstände 5.084.586,57 4.803.665,42 

14- 2.3        Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 

18 2.4        Liquide Mittel 26.243.884,41 30.361.584,28 

19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 131.166.803,25 130.423.476,04 

  SUMME AKTIVA 1.743.059.856,92 1.802.830.909,19 

  PASSIVA 1.743.059.856,92 1.802.830.909,19 

20 1. Eigenkapital 292.671.393,11 296.904.001,68 

201 1.1      Allgemeine Rücklage 317.039.391,07 317.039.391,07 

202 1.2      Sonderrücklage 1.044.021,11 1.312.449,41 

203 1.3.     Ergebnisrücklage 0,00 0,00 

204 1.4      Vorgetragener Jahresfehlbetrag -109.889.531,71 -25.412.019,07 

205 1.5      Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 84.477.512,64 3.964.180,27 

23 2. Sonderposten 318.529.327,31 319.248.914,76 

231 2.1      für aufzulösende Zuschüsse 27.356.765,30 26.496.965,30 

232 2.2      für aufzulösende Zuweisungen 211.714.194,64 212.541.741,42 

233 2.3      für Beiträge 64.187.742,04 64.672.352,64 

2331 2.3.1   aufzulösende Beiträge 64.187.742,04 64.672.352,64 

2332 2.3.2   nicht aufzulösende Beiträge 0,00 0,00 

234 2.4      für Gebührenausgleich 3.734.693,02 6.774.848,01 

235 2.5      für Treuhandvermögen 3.524.295,69 3.461.224,04 

236 2.6      für Dauergrabpflege 964.081,29 987.348,35 

239 2.7      Sonstige Sonderposten 7.047.555,33 4.314.435,00 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Bezeichnung 
Bilanzwerte zum 
31.12.2018 in € 

Bilanzwerte zum 
31.12.2019 in € 

25 - 28 3. Rückstellungen 478.992.221,75 495.903.641,24 

2511 3.1.1   Pensionsrückstellungen 405.276.664,00 418.011.926,00 

251 3.1.2   Versorgungsrücklage  13.608.017,23 13.608.017,23 

2512 3.2      Beihilferückstellungen 50.862.221,33 54.759.562,31 

281 3.3      Altersteilzeitrückstellungen 874.293,00 523.421,00 

261 3.4      Rückstellung für später entstehende  Kosten 0,00 0,00 

262 3.5      Altlastenrückstellungen 0,00 0,00 

282- 3.6      Steuerrückstellungen 358.800,00 59.600,00 

283 3.7      Verfahrensrückstellungen 6.708.726,19 7.074.146,04 

284 3.8      Finanzausgleichsrückstellungen 0,00 0,00 

27 3.9      Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

285 
3.10    Rückstellungen  für Verbindlichkeiten ohne 

Rechnung  
1.303.500,00 1.866.968,66 

289 3.11    Sonstige andere Rückstellungen 0,00 0,00 

3 4. Verbindlichkeiten 603.072.147,86 640.860.897,70 

30- 4.1       Anleihen 0,00  

32 
4.2       Verbindlichkeiten aus Krediten  für Investiti-

on 
406.975.280,95 452.091.240,30 

32- 
4.2.1    von verbundenen Unternehmen, Beteiligun-

gen, Sondervermögen 
0,00 0,00 

32- 4.2.2    vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 

32- 4.2.3    vom privaten Kreditmarkt 406.975.280,95 452.091.240,30 

33- 4.3       Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 90.000.000,00 85.000.000,00 

34 
4.4       Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre-

ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
38.391.302,98 37.062.878,57 

35 
4.5       Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistun-

gen 
9.650.073,77 9.699.016,56 

36 4.6       Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.184.270,27 3.046.607,30 

37 4.7       Sonstige Verbindlichkeiten 54.871.219,89 53.961.154,97 

39 5. Passive Rechnungsabgrenzung 49.794.766,89 49.913.453,81 

  SUMME PASSIVA 1.743.059.856,92 1.802.830.909,19 

      
Nachrichtlich: 
 

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik:  3.756 T€ 
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik:  97.956 T€ 
3. Summe der von der LH Kiel übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 106.579.292,83 € 
 
 
3. Ergebnisrechnung, 4. Finanzrechnung   
 
In den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen wird seit 2018 nachrichtlich der Nettoabschreibungs-
aufwand dargestellt. Aufzuführen sind die Kontenarten 571 und 574 sowie 416 und 437. Die Kontenart 
574 umfasst Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP). Da das Konto 45700010 die Er-
träge aus der Auflösung von PRAP für geleistete Zuwendungen ausweist, wurde dieses Konto mit in 
die Summierung von 416 und 437 aufgenommen. 
 
Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung folgen auf den nächsten Seiten. 
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5. Anhang 
 
5.1  Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden 
 
A K T I V A 
 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
 31.12.2018 31.12.2019 
 € € 
lt. Bilanz 1.113.623,65 1.738.133,65 

 
 € 
Software   

Stand 31.12.2018 1.113.623,65 
Zugänge 1.176.785,97 
Abgänge -38.550,37 
Abschreibungen -552.259,97 
Abgang AfA 2019 38.534,37 
Stand 31.12.2019 1.738.133,65 

 
Unter dieser Bilanzposition wird Vermögen erfasst, das körperlich nicht fassbar ist und entgeltlich er-
worben wurde. Hierzu gehören Lizenzen, DV-Software und Konzessionen. Die Zugänge sind insbe-
sondere zurückzuführen auf die Einführung der e-Akte, der e-Rechnung, des Berichtswesens COAST 
und  eines Parkraumbewirtschaftungssystems, der Anschaffung von Software für die Integrierte Regi-
onalleitstelle, diverser Softwarelizenzen für Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Lizenzen für 
die allgemeine Verwaltung in den Fachämtern. 
 
 
1.2 Sachanlagen 
 
Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd, 
das heißt länger als ein Jahr, der Aufgabenerfüllung der LH Kiel zu dienen. Die LH Kiel verfolgt den 
Grundsatz der Einzelbewertung und bewertet die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten abzüglich möglicher Abschreibungen.  
 
2017 wurde eine Inventur in folgenden Organisationseinheiten durchgeführt: Personal- und Organisa-
tionsamt, Rechtsamt, Rechnungsprüfungsamt, Die Gleichstellungsbeauftragte/Referat für Gleichstel-
lung, Bürger- und Ordnungsamt, Feuerwehr, Umweltschutzamt, Amt für Kultur und Weiterbildung, 
Immobilienwirtschaft, Stadtplanungsamt, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation, Tief-
bauamt, Grünflächenamt, Hafenamt, Amt für Finanzwirtschaft, Büro des Oberbürgermeisters, Presse-
referat, Referat Kieler Woche, Referat für Wirtschaft sowie die Dezernate II und III. 
 
2018 erfolgte die Inventur in nachfolgend genannten Organisationseinheiten: Amt für Gesundheit, Amt 
für Sportförderung, Amt für Soziale Dienste, Amt für Wohnen und Grundsicherung, Jugendamt, Büro 
des Stadtpräsidenten, Ratsfraktionen sowie Dezernate IV und V.  
 
Mit der Inventur 2019 im Amt für Schulen sowie im Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen wurde 
die Inventur der Landeshauptstadt Kiel nach drei Jahren abgeschlossen.  
 
Um eine Inventur alle drei Jahre gewährleisten zu können, beginnt 2020 der neue Inventurzyklus. 
 
Die Ergebnisse aus der Inventur 2017 für die Straßen, Wege und Plätze und der Inventur für Grund 
und Boden konnten bisher aufgrund personeller Engpässe nicht vollständig aufgearbeitet werden. Im 
Jahr 2020 steht für den Bereich die nächste Inventur an, sodass diese Inventur als Grundlage für die 
Datenaktualisierung verwendet wird. 
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